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Ordnung zur Änderung der 
Finanzordnung der Studierendenschaft 
der Fachhochschule Aachen
vom 24. Oktober 2012

Aufgrund des § 53 Absatz 4 des Gesetzes des über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) 
vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. 
S. 90), in Verbindung mit § 39 der Satzung der Studierendenschaft der Fachhochschule Aachen vom 13. Mai 2009 (FH-Mit-
teilungen Nr. 45/2009), zuletzt geändert am 30. März 2011 (FH-Mitteilung Nr. 9/2011), hat die Studierendenschaft der 
Fachhochschule Aachen folgende Ordnung zur Änderung der Finanzordnung vom 14. Oktober 2011 (FH-Mitteilung 
Nr. 80/2011) beschlossen:

Teil I  |  Änderungen

1.	 § 37 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„	(5) Im Falle der Benutzung eines privaten Fahrzeugs beträgt die Kilometerpauschale 0,22 €/km. Pro weiterer, 
zeitgleich mit dem identischen Kraftfahrzeug beförderte Person erhöht sich die Erstattung um 0,02 €/km, jedoch 
maximal auf 0,30 €/km. Die Erstattung wird für die kürzeste Strecke gewährt.“ 

2.	E s wird ein neuer § 48a eingefügt:

„	§ 48a  |  Vermietung 
(1) Fahrzeuge des AStA können gegen Gebühr gemietet werden. Über die Vermietung ist ein entsprechender 
Vertrag zu fertigen. 
(2) Sollte es während des Mietverhältnisses des AStA-Fahrzeugs zu einem Schaden kommen, so hat der Mieter die 
der Studierendenschaft daraus entstehenden Kosten (z. B. Rabattverlust, Reparaturen etc.) zu tragen.  
(3) § 48 Absatz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung.

Teil II  |  Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Veröffentlichung

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Fachhochschule Aachen 
(FH-Mitteilungen) in Kraft.

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Studierendenparlaments vom 29. Februar 2012 und der Genehmigung des 
Rektorates vom 15. Oktober 2012.

 
Aachen, den 24. Oktober 2012

Der Rektor 
der Fachhochschule Aachen 
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Prof. Dr. Marcus Baumann


